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Bremerhaven, 22.11.2018


 


	Mitteilung Nr. MIT-   StVV AF 64/2018  

	
zur Anfrage nach § 38 GOStVV 
[bookmark: Text6]der/des * Stadtverordneten 
der Gruppe 
vom 
Thema:
	
AF - 64/2018
     
Freie Demokraten FDP
20.11.2018
Gibt es einen Anwendungsbereich für das Bremisches Wohnraumschutzgesetz in Bremerhaven?

	Beratung in öffentlicher Sitzung:
	Ja
	Anzahl Anlagen: 0




[bookmark: VLGBeschlText__START__26094]I. Die Anfrage lautet:

Wir fragen den Magistrat:

1. Sind in Bremerhaven Gebiete vorhanden, in der die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem Wohnraum zu angemessenen Bedingungen im Sinne des § 1 Abs. 1 BremWoSchG gefährdet ist und welche sind dies?

2. Welche Orts- und Stadtteile (Gebietskulisse i. S. d. § 1 Abs. 1 BremWoSchG) werden nach den derzeitigen Planungen von einer geplanten Zweckentfremdungsverbotsverordnung umfasst werden?

3. Inwieweit befindet sich eine Zweckentfremdungsverbotsverordnung im Sinne des § 1 Abs. 1 BremWoSchG in der Umsetzung und bis wann ist mit ihrem Erlass zu rechnen?



[bookmark: Text12]II. Der Magistrat hat am       beschlossen, die obige Anfrage wie folgt zu beantworten:
1. Zu Frage 1 – 3:

Nach Feststellung des Stadtplanungsamtes sind in Bremerhaven keine Gebiete vorhanden, für die die Voraussetzungen nach § 1 Abs. 1 BremWoSchG gegeben sind. Insofern ist für keinen Orts- bzw. Stadtteil der Erlass einer Zweckentfremdungsverbotsverordnung notwendig oder geplant.





Grantz
Oberbürgermeister
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